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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1972

Norm

ABGB §166a Abs2

Rechtssatz

Subsidiäre Unterhaltsp3icht des außerehelichen Vaters des außerehelichen Kindesvaters. Das Gesetz will die

Großeltern väterlicherseits und mütterlicherseits ohne Einschränkung auf die Herstellung des verwandtschaftlichen

Bandes auf Grund ehelicher Geburt bezüglich des primär Unterhaltsverp3ichteten zu einer subsidiären

Unterhaltsleistung heranzuziehen.
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